
 1 

Gemeinde Berghaupten 

Ortenaukreis 

 

 

S a t z u n g 

über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen vom 

15. November 1966 
 
Gemäß § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 (Ges.Bl.S. 129) und § 
1 der Ersten Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeordnung vom 
31.10.1955 (Ges.Bl.S. 235) hat der Gemeinderat am 15. November 1966 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch Anschlag an der Verkündigungstafel 
des Rathauses während der Dauer einer Woche. 
 

§ 2 
Auf den Anschlag an der Verkündigungstafel wird durch das Verkündigungsblatt der Gemeinde 
Berghaupten hingewiesen. 
 

§ 3 
Die Satzung vom 07. Dezember 1965 wird hiermit aufgehoben. 
 

§ 4 
Diese Satzung tritt am 01. Dezember 1966 in Kraft. 
 
 
 
Berghaupten, den 17. November 1966 
Der Bürgermeister: 
 
gez. Kern 
 
 
 
Vorstehende Satzung wurde öffentlich bekanntgemacht. Sie war in der Zeit vom 21. November 1966 
bis 30. November 1966 an der Anschlagtafel im Rathaus angeschlagen. Auf den Anschlag wurde im 
Verkündigungsblatt der Gemeinde Berghaupten Nr. 47/1966 vom 20. November 1966 hingewiesen.  
Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde ist durch Vorlage einer Mehrfertigung erfolgt. 
 
Berghaupten, den 01. Dezember 1966 
Der Bürgermeister: 
 
gez. Kern 


